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§ 13 B-BSG Anhörung und
Beteiligung

 B-BSG - Bundes-Bedienstetenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Bediensteten in allen Fragen betreffend die Sicherheit und die Gesundheit

am Arbeitsplatz anzuhören.

2. (2)Wenn für die Dienststelle weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind noch eine Personalvertretung

besteht, sind alle Bediensteten in allen in § 11 Abs. 5 angeführten Angelegenheiten anzuhören und zu beteiligen.

Der Dienstgeber hat in diesem Fall alle Bediensteten auch

1. 1.bei der Planung und Einführung neuer Technologien zu den Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der

Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf

den Arbeitsplatz für die Sicherheit und Gesundheit der Bediensteten haben,

2. 2.bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung zu beteiligen und

3. 3.bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen sowie bei der

Planung und Organisation der Unterweisung zu beteiligen.
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